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Die MA HSH sichtet regelmäßig das 
Programm der Fernsehsender, die 
von ihr zugelassen sind. Im Rahmen 
einer solchen Stichprobe beim bun-
desweiten Kindersender „Nickelo-
deon“  fiel auf, dass die Serie „Die 
Pinguine aus Madagascar“ durch 
einen rund fünfeinhalb-minütigen 
Werbeblock unterbrochen wurde.

Bei der Zeichentricksendung „Die 
Pinguine von Madagascar“ handelt 
es sich eindeutig um eine Sendung 
für Kinder: Sie wendet sich nach 
Inhalt, Form und Sendeplatz über-
wiegend an unter 14-Jährige. Zwar 
finanzieren sich auch kommerzielle 
Kindersender durch Werbeeinnah-
men. Werbung darf jedoch nur zwi-
schen den Sendungen laufen und  
Sendungen nicht unterbrechen. 

Der deutsche Gesetzgeber begrün-
det das Unterbrechungsverbot für 
Kindersendungen mit dem höheren 
Schutzbedürfnis von Kindern, die 
empfänglicher für Werbebotschaf-
ten und aufgrund ihrer Unerfahren-

heit leichter verführbar als Erwach-
sene seien. Somit ist das deutsche 
Medienrecht in dieser Beziehung 
strenger als es die europäische 
Richtlinie über audiovisuelle Medi-
endienste vorgibt.

Nickelodeon teilte auf Nachfrage der 
MA HSH mit, dass die Beobachtung 
der MA HSH zutreffend sei und die 
Sendung nicht durch Werbung hätte 
unterbrochen werden dürfen. Es 
habe sich um ein Versehen gehan-
delt. 

Die MA HSH legte den Fall darauf-
hin der Kommission für Zulassung 
und Aufsicht (ZAK) vor, die den 
Verstoß gegen das Werbeunterbre-
chungsverbot von Kindersendungen 
beanstandete. Bei einer Beanstan-
dung handelt es sich im Vergleich 
zur Untersagung, zur Zulassungs-
rücknahme oder zum Zulassungs-
widerruf um die mildeste Form einer 
Verwaltungsmaßnahme. Im vorlie-
genden Fall war eine Beanstandung 
wegen des eingeräumten Versehens 

ausreichend, aber auch erforderlich, 
um Nickelodeon auf den Verstoß 
deutlich hinzuweisen und zu einer 
gesetzeskonformen Programmge-
staltung anzuhalten.

Privatwirtschaftlich organisierte Kindersen-
der finanzieren sich über Werbeeinnahmen. 
Allerdings gelten hier spezielle rechtliche 
Vorschriften: Nach § 7a Abs. 1 Rundfunk-
staatsvertrag (RStV) darf Werbung nur 
zwischen Sendungen laufen, darf sie aber 
nicht unterbrechen. 

Bei bundesweit verbreiteten Programmen, 
wie z.B. Nickelodeon schreibt der Rund-
funkstaatsvertrag vor, dass die Kommission 
für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Lan-
desmedienanstalten über Aufsichtsmaß-
nahmen entscheidet. 


